
 Föhrer Lyrikpreis 2024 

  

Die Teilnahmebedingungen im Einzelnen: 
  

• Eingereicht werden können Gedichte mit maximal 500 Zeichen Länge 

(inklusive Leerzeichen). 
• Pro Teilnehmer können maximal zwei Gedichte eingereicht werden. 
• Es gelten folgende Fristen: Der Einsendezeitraum läuft vom 1. März 2024 bis 

zum 20. Juli 2024. Die drei Preisträger:innen haben nach Benachrichtigung 

durch die Jury bis spätestens zum 1. September 2024 die oben genannten 

Videodateien zur Verfügung zu stellen. 
• Eine Einsendung ist nur per E-Mail an info@föhr-erlesen.de möglich.  
• Die Gedichte müssen in einem Word-Dokument (Endung des Dateinamens auf 

.docx) verfasst sein. 
• Berücksichtigt werden nur Einsendungen, die den Vor- und Nachnamen des 

Autors, dessen vollständige Adresse (einschließlich Telefonnummer und 

Mailanschrift) sowie dessen Geburtsdatum nennen. 
• Berücksichtigt werden nur Gedichte, die einen Bezug zur Insel Föhr aufweisen. 

Eine Orientierung am Thema „Insel und Frauen“ ist wünschenswert, aber 

nicht zwingend und kann positiv berücksichtigt werden.	
• Mit der Einsendung erklären Sie, dass Sie Ihren Text bisher nicht veröffentlicht 

haben und dass Sie alleiniger Urheber und alleiniger Rechteinhaber sind und 

diese Rechte nicht abgetreten haben. 
• Sie übertragen mit der Einsendung Ihre Texte an 

erLesen – Föhrer Buchtage e.V.	
c/o Jörg Schindler-Schwabedissen	

Fötjem 8 

25938 Wrixum auf Föhr	

info@föhr-erlesen.de	

unwiderruflich und zeitlich unbefristet das Recht zur Veröffentlichung, 

Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachen 

Ihrer Texte ganz oder in Teilen in sämtlichen Druckerzeugnissen sowie in 

körperlichen und unkörperlichen elektronischen Ausgaben.	
• Alle den Teilnahmebedingungen entsprechenden Texte werden von der Jury 

bewertetet, die Texte können der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 



• erLesen – Föhrer Buchtage e.V. behält sich vor, die Ausschreibung jederzeit 

auch ohne Angabe von Gründen zu beenden. Ansprüche aus der Beendigung 

entstehen gleich aus welchem Rechtsgrund nicht. erLesen – Föhrer Buchtage 

e.V.ist in diesem Fall jedoch nicht zur Veröffentlichung der Texte berechtigt 

und ist verpflichtet, alle eingesandten Texte zu vernichten bzw. zu löschen 

und wird die durch die Einsendung übergegangenen Rechte unverzüglich an 

die Urheber zurück übertragen.	
• Benachrichtigt werden die Preisträger:innen bis zum 20. August 2024; die 

Namen der Preisträger:innen und die drei Siegergedichte werden auch auf 

der Homepage https://föhr-erlesen.de/ veröffentlicht.	
• Ein Anspruch auf Barauszahlung der Sachpreise ist ausgeschlossen, ein 

Versand der Preise erfolgt nur nach Deutschland.	
• Die Teilnahme ist kostenlos. 
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/fNL71p79AXM/dereferrer/?redirectUrl=https://f%2525C3%2525B6hr-erlesen.de/

